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29.02.2024
Antrag zum Landesjugendtag 2024
Änderung der Landesjugendordnung § 9 „Bezirksjugendvorstand“

Hiermit stelle ich den Antrag die Landesjugendordnung der DLRG-Jugend Berlin wie folgt zu ändern:

§ 9 wird wie folgt geändert:

Änderung Bemerkung

1. [unverändert]

2. Der Bezirksjugendvorstand setzt sich zusammen aus:

– mit Stimmrecht –
a) dem Vorsitzenden des Bezirkes der DLRG-Jugend

Berlin

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirkes der
DLRG-Jugend Berlin und

c) dem Schatzmeister des Bezirkes der DLRG-Jugend
Berlin

d) bis zu 9 weiteren Vorstandsmitgliedern und

e) einem vom Bezirksvorstand entsandten Vertreter,

– ohne Stimmrecht –
f) weitere vom Vorstand eingesetzte Fachbeauftragte

Anpassung der
Vorstandsmitglieder auf
Bezirksebene an die bisher
schon auf Landesebene
vorhandene Struktur.

3. Ein Bezirksjugendvorstand muss mindestens aus dem
Vorsitzenden und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern nach
§9 Abs. 2 b - d bestehen.

Anpassung und Klarstellung
der Mindestanzahl an
Vorstandsmitgliedern.

4. [Neue Nummerierung, Inhalt unverändert] [Neue Nummerierung, Inhalt
unverändert]
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5. Der Bezirksjugendvorstand führt die laufenden Geschäfte
nach einem Geschäftsverteilungsplan, den er sich selbst gibt
und veröffentlicht.

Im Geschäftsverteilungsplan werden alle wesentlichen
Aufgaben des Vorstands auf dessen Mitglieder verteilt. Es
sollten hierbei mindestens folgende Schwerpunkte
berücksichtigt werden:

a) Finanzen, wenn das Amt des Schatzmeisters nicht
besetzt ist

b) Fahrten, Lager und internationale Begegnungen,

c) Öffentlichkeitsarbeit,

d) Jugendbildung,

e) Kindergruppenarbeit,

f) Schwimmen, Retten und Sport,

g) Veranstaltungen.

Anpassung der Regelungen
zum
Geschäftsverteilungsplan in
Folge der Abschaffung der
vorab definierten Ressorts.

6. – 7. [Neue Nummerierung, Inhalt unverändert]

8. Scheidet der Vorsitzende des Bezirks der DLRG-Jugend
Berlin vorzeitig aus seinem Amt aus oder wird die unter § 9
Abs. 3 benannte Mindestanzahl unterschritten, ist ein
außerordentlicher Bezirksjugendtag einzuberufen.

Anpassung der Regelungen
als Folge der Anpassung der
Vorstandsmitglieder.

9. Die Sitzungen des Bezirksjugendvorstandes finden nach
Bedarf statt. Den Vorsitz führt der Vorsitzenden des Bezirkes
der DLRG-Jugend Berlin oder ein durch den Vorsitzenden
benanntes Mitglied des Vorstandes.

Anpassung der Regelungen
als Folge der Neudefinition
der Mindestanzahl an
Vorstandsmitgliedern.

10. [Neue Nummerierung, Inhalt unverändert]

11. Der Bezirksjugendvorstand ist beschlussfähig, wenn er
ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die Hälfte
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Hierbei sind
nur besetzte Vorstandsämter mitzuzählen.

Anpassung der
Mindestanzahl an
anwesenden
Vorstandsmitgliedern.

12. [Neue Nummerierung, Inhalt unverändert]

Begründung:

Auf Ebene der Landesjugendwird bereits seit mehreren Jahrenmit einer Veränderten Struktur im Vorstand
gearbeitet. Hierbei werden keine festen Ressortmitglieder mehr gewählt. Neben drei fest definierte
Positionen (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister) werden nur allgemein weitere
Vorstandsmitglieder definiert. Die Aufteilung der Aufgaben erfolgt im Nachgang durch den Vorstand
selbst im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplans.

Die Änderung hat folgende Vorteile:
- Höhere Flexibilität hinsichtlich der Aufgabenverteilung unter Berücksichtigung der individuellen

zeitlichen Ressourcen.
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- Damit verbunden auch die Möglichkeit Interessenten zu gewinnen, die nur bestimmte Aufgaben
übernehmen wollen, die sich in einer festen Ressortaufteilung aber nicht wiederfinden.

- Auf den Bezirksjugendtagen können in vielen Bezirken derzeit nicht alle Vorstandspositionen
besetzt werden. Dies führt oft zu einem sehr negativen Eindruck, da viele Positionen zur Wahl
aufgerufen werden, aber es keine Interessenten gibt.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Jessica Skrzipczyk, Vorsitzende der DLRG-Jugend Berlin


